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Text 

§ 127 

Kündigungsschutz 

(1) Dienstnehmerinnen können während der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung rechtswirksam nicht gekündigt werden, es sei denn, daß dem Dienstgeber die 
Schwangerschaft bzw. Entbindung nicht bekannt ist. 

(1a) Eine Kündigung ist bis zum Ablauf von vier Wochen nach einer erfolgten Fehlgeburt 
rechtsunwirksam. Auf Verlangen des Dienstgebers hat die Dienstnehmerin eine ärztliche Bescheinigung 
über die Fehlgeburt vorzulegen. 

(2) Eine Kündigung ist auch rechtsunwirksam, wenn die Tatsache der Schwangerschaft bzw. 
Entbindung binnen fünf Arbeitstagen nach Ausspruch der Kündigung, bei schriftlicher Kündigung binnen 
fünf Arbeitstagen nach deren Zustellung dem Dienstgeber bekanntgegeben wird. Eine schriftliche 
Bekanntgabe der Schwangerschaft bzw. Entbindung ist rechtzeitig, wenn sie innerhalb der Fünftagefrist 
zur Post gegeben wird. Wendet die Dienstnehmerin diese Tatsache ihrer Schwangerschaft bzw. 
Entbindung innerhalb der vorstehenden Frist ein, so hat sie gleichzeitig durch eine ärztliche Bestätigung 
die Schwangerschaft oder die Vermutung der Schwangerschaft nachzuweisen oder die Geburtsurkunde 
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des Kindes vorzuweisen. Kann die Dienstnehmerin aus Gründen, die nicht von ihr zu vertreten sind, dem 
Dienstgeber die Schwangerschaft bzw. Entbindung nicht innerhalb der Fünftagefrist bekanntgeben, so gilt 
die Bekanntgabe als rechtzeitig erstattet, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes 
nachgeholt wird. 

(3) Eine einvernehmliche Auflösung des Dienstverhältnisses ist nur dann rechtswirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurde. Bei minderjährigen Dienstnehmerinnen muß dieser Vereinbarung überdies 
eine Bescheinigung eines Gerichtes oder der gesetzlichen Interessenvertretung der Dienstnehmer 
beigeschlossen sein, aus der hervorgeht, daß die Dienstnehmerin über den gesetzlichen Kündigungsschutz 
im Fall der Mutterschaft belehrt wurde. 
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